
Elektrokleinstfahrzeuge
mit Lenk- oder Haltestange
(ohne Sitz)

Leistung: max. 500 W

Selbstbalancierende
Elektrokleinstfahrzeuge

mit Lenk- oder Haltestange
(mit oder ohne Sitz)

Leistung: max. 1.400 W

Bauartbedingte Höchst-
geschwindigkeit: max. 20 km/h

Gewicht: max. 55 kg
L/B/H: max. 200/70/140 cm

Allgemeine Betriebserlaubnis
und Versicherungsplakette

 erforderlich

Verkehrssicherheitsrechtliche
Mindestanforderungen (Brems-
und Lichtsysteme, Fahrdynamik,
elektrische Sicherheit etc.)

Mindestalter für das
Fahren von Elektro-

kleinstfahrzeugen: 14 Jahre
Keine Helmpflicht

Benutzungspflicht
von Radverkehrsanlagen

Verkehrsvorschriften entsprechen 
denen von Kraftfahrzeugen 
(z. B. Alkoholgrenzwerte)

Freigabe anderer Verkehrs-
flächen durch Anordnung eines

Zusatzzeichens möglich

Parkvorschriften entsprechen 
denen von Fahrrädern

Wesentliche Inhalte der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) Abbildung 1

Agora Verkehrswende nach eKFV (2019).


